
die Entscheidung ausschließlich dem statiıerte“ bereıits, VO  - einer einselt1- weıls vers:!  1edenen Statistiken, die
Parlament überlassen, allerdings SCn Vertragsverletzung könne INa  — einmal den „Taktıschen“ Gleichschritt
nıcht ohne auf den Wıderspruch A0 War TST sprechen, WE das Gesetz MIt anderen Ländern, eın andermal
ıtalıenıs  en Konkordat hinzuweisen promulgiert sel, aber eın Zweıg des die kontinuierliche Aufweichung des

Parlaments habe sıch iımmerhin einerun se1ıne Verfassungsmäßigkeit - Famıilienlebens durch die Scheidungs-
zuzweıteln. Methode bedient, die Fragen ınter- gesetzgebung erhärten sollten. Aber
Interessant WAar dıe Wahl der Argu- nationaler Korrektheit aufwerte. Sanz einheıtlich kämpfte iInNna  =) ohl

Ganz unrecht hatte damıt nıcht, auf beiden Seiten nıcht. Der forma-bei Befürwortern un: Geg-
1nern Die Katholiken führten AaUS- mehr als 1m Oktober 1967 Re- listische Rechtsstandpunkt wurde
schliefßßlich naturrechtliche un ethi- gierung un Parlament sıch ohnehin doch recht verschieden DpCWOBDECN. SO

für dıe Revısıon des Konkordats in tauchte zwıschendurch einma] dersche, nıemals theologische Begrün-
dungen Die „Divorzisten“ (mıt beiderseitigem Einvernehmen AaUuUS- Vorschlag auf, diıe solle WAar

ıhnen der Berichterstatter der ehr- sprachen un dafür 1ne eıgene Kom- den Artikel stımmen,
1ssıon e1insetzten. Allerdings oll Prinzıp der Unauflöslichkeit —heit der Kammer) unzten ihr Plä- diese Konkordatsrevision, W1e VONdoyer mi1t Hınweisen auf die inner- se1ıten des

verrückbar testzuhalten, den übrigen
ırchlich 1n Gang gekommene Dn Vatikans tormuliert Artikeln aber miıt dem Ziel wesent-

auflöslichkeitsdiskussion MI1t der wurde, auf ein1ıge „Normen“ un liıcher Verbesserungen zuzustiımmen.
„Klauseln“ beschränkt Jleiben. Der ber INa  ; hatte sıch 11U  D einmal fest-Möglichkeit kırchlich tolerierter Artikel ware 1n LOTO Siıcher nıchtZweitehen und zıtierten den US-= gelegt. Als unumstöflıiche Tatsache

Kanonisten Pospishil un: den darunter gefallen. bleiben die demoskopisch erfragte,
1aber immer deutlicher abbröckelndemelkitischen Erzbischof Zoghby antıdıvorzistische Mehrheit 1n der(vgl Herder-Korrespondenz JEn Unergiebige Werturteile

577) Das „privilegiıum paulınum“ Bevölkerung; eın Ergebnis der ıtalie-
In der ganzen Debatte wurde die nıschen Famıilienstruktur mıt ıhremkam ebenso Z Sprache W1e die Scheidungszulassung mehr als einmal Ostentatıven Patriarchat nach aufßen„sozıal ungerechten“ kırchlichen Nul- be]lıtätsvertahren. Lange elit stand dıe eıiner Frage Sein oder iıcht- vorherrschendem Matrıarchat
seın hochstilisiert un: mM1t sehr Pau- nach innen, un die hohe Zahl derFrage der Verfassungskonformität schalen Werturteilen versehen. Man legal der taktısch gEeLreENNTtEN Ehen1mM Vordergrund. Aber der Vertas- wolle endliıch miıt den anderen „ Z1V1-sungsausschufß der Kammer stellte nach „hochgerechneten“ Angaben des

zweımal, das letztemal Fe-
len  CC Natıonen gleichziehen, hıeß Mehrkheitsberichterstatters ungefähr

0S noch ın der Rede des Bericht- Z Millionen. Ihnen wırd vermutlichbruar 1969 (gegen die Stimmen der erStatters der Mehrheit der Kammer. als ersten die durch dıe Scheidungs-Christdemokraten) einen Wıder- Kırchliche Stellen sahen ihrerseits ınspruch Z Verfassung, ınsbesondere diskussion ausgelöste un Jjetzt hof-
der Einführung der gesetzlichen tentlich beschleunigte Retorm des

Z Artikel / der das Konkordat 1n Scheidung einen Zivilisationsverlust Familıenrechts, einschließlich des völ-die Verfassung einbezieht, ın Abrede.
Die Vertfassung meıne damıt LU das schlechthin Zur Unterbauung dieser lıg veralteten Unehelichenrechts, -

Argumentatıon kämpfte 11a4  z} mıt Je= ZuLe kommen.konkordatäre yn zD Man konnte
sich dabei iımmerhin aut ine Auße-
IuUuNS des ehemaligen DC-Abgeord-

Dossettz 1ın der Konstituente
berufen, der als Sprecher der Verfas- Kiırchliche Schlichtungsinstanzen N den SA
sungskommission ausdrücklich testge-
stellt hatte, Art habe nıcht den Die bereits auf der Frühjahrskonfe- lUe Natıonal Catholic Reporter“,

GCIiVZ VO  S 1968 der amerıkanıschen„CHNOIMMNECNMN Inhalt“ der Lateranver- 68) un Kardınal O’Boyle,
trage un des Konkordats konstitu- Bischöfe besprochene Einrichtung Erzbischof VO  $ Washington, SCn
tionalisieren wollen, dıe zudem ın VO  z} diözesanen Schiedskommissionen se1lnes Konflikts miı1t vierz1g Prie-
einıgen Punkten dem Geıist un: (vgl Herder-Korrespondenz Jhg seiner 1Özese „Humanae
dem Buchstaben der Konstitution 293) 1St während der diesjJährigen Vıtae“ (vgl Herder-Korrespondenz
wıdersprächen. Ahnlıch verhält Herbsttagung der amerıkanıschen ds b 390)
sıch mı1t der Berufung auf Artı- Bischotskonferenz (vom bıs Schon 1m Sommer 1967 haben dıe
kel der Verfassung. Dieser halt November) endgültig beschlos- amerıkanıschen Bischöfe während
War die Einheit der Familie als SCIl un den Diözesen ZZ U H6 Verwirk- eınes theologischen Sachgesprächs 1n
Fundament der Gesellschaft fest, xibt lichung empfohlen worden (vgl der Fordham Universıity diese Frage
aber keinen zyÖörtlichen Hınweıs auf 95  he National Catholic Reporter“, beraten, un 1mM Januar 1968 haben
die Unauflöslichkeit. Hıngegen bleibt il 69) Eıne Reihe promiınenter dıe Konferenzen der Ööheren Oberen
der Zzweıte Gesichtspunkt, der Wider- Streıitfälle, dıe 1n der amerikanischen der Männer- un Frauenorden diıes-
spruch Z Art des Konkordats, Oftentlichkeit erhebliches Aufsehen bezüglıche Vorschläge die Bı-

klären. Dieser regelt die bürger- CTFERL hatten, der Anlaß da- schofskonferenz gerichtet (vgl 95  he
lichen Wirkungen der kırchlichen für Darın verwickelt VOT al- Catholic Reviıew“, 68) Eın Bı-
Eheschließung. Er belißt die Nulli- lem Z W el Kardınäle: Kardıinal schoftskomitee hat die Frage geprüfttätsverfahren (für die katholischen McIntyre, Erzbischof VO Los Ange- un: der Bischofskonferenz im AprıilEhen) den kirchlichen Gerichten und les, SCH seiner Haltung ın der Ras- 1968 einen ersten Untersuchungs-die Regelung der Trennung VO  a senfrage un: seiner Kontroverse miıt ericht vorgelegt. Daraufhin wurde
Tisch un ett den Zivilgerichten. der Schwesternkongregation VO auf der gleichen Konfterenz die „Ca-
Der „Osservatore Romano“ „kon- Unbefleckten Herzen Marıae (vgl 11O  3 Law Soclety of merıica“ beauft-
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ragt, eın Schema für die Durchfüh- lıgte Dokument der Canon Law So- düungsgrundsätze geändert haben
rung dieses Vorschlags auszuarbeıten. clety sieht hingegen drei konkrete chriftliche Untersuchungsergebnisse
Die damıt befaßten Kirchenrechtler rechrtliche Instanzen tür die Lösung selen den Betroftenen vorzulegen,
präsentierten das Ergebnis ihrer g.. innerki;:rchlicher Konflikte VOL Das damıt möglıcherweıise strittig
meınsamen Arbeit der diesjährigen Vermittlungs- UN Schlichtungsver- werdende Verwaltungsentscheidun-
Jahresversammlung der Canon Law tahren. Hıer sollen neutrale Vermıitt- gCN begründen. Wenn 1n Verwal-
Socıiety, die Anfang November 1in ler versuchen, die Kontrahenten - tungsvorgangen Ma{ihnahmen tref-
Cleveland/Ohio Das Seiten sammenzubringen, ıhnen verschie- ten sınd, die 1n die persönlıchen
umtassende Papıer wurde einstimm1g Rechte eınes Menschen eingreifen,dene Lösungsmöglichkeiten vorschla-
gebilligt. Es tand dann auch die Zal= SCNH, jedoch ohne ıhnen iıhr eigenes sollte der Betroftene UVO davon 1N-
stiımmung der Bischotskonterenz. Die Urteil aufzuzwingen. Der Schieds- tormiert werden. Ihm selen auch alle
diözesanen Schiedskommissionen sol- spruch Die streitenden Partejen Intormationen anhand geben, die

iın diesem Fall relevant werden.len Aaus tünt Miıtgliedern bestehen. Je tragen freiwillig ıhren Fall der
wWwel Mitglieder werden VOIIN Diöze- Schiedskommission VOT, die
sanbischot ernannt un VO Priester- nächst einmal über die Bedeutung des

Falles un:! den Modus se1iner Behand-
Kırchliche RechtsgleichheitrAat gewählt. Eın Mitglied wırd VO

eınem College innerhalb der 1Öözese lung befinden hat (Zuvor haben In der Präambel sınd allgemeine
entsandt. Neben den Bestiımmungen sS1e Gelegenheıt, anhand einer Liste Rechtsgrundsätze festgelegt. Sıe Z1D-
über die Zusammensetzung enthielt möglicher Kommissionsmitglieder, teln 1n dem Satz, da{fß „alle Men-
das Dokument auch Vorschläge ZUur autf die Zusammensetzung der schen innerhalb der Kırche hinsıcht-
Vermeidung VO  w Konflikten. Schiedskommission Finfluß neh- liıch ıhrer allgemeinen Rechte un:

men.) Dıie Anhörung der Parteıen Freiheiten grundsätzlıch gleich“ sind.
IDıe Aufgaben der Schieds- erfolgt Ausschlufß der Oftent- In diesen Rechten se1 die eilnahme
hkommissionen iıchkeit. Dıie Kontrahenten erklären „sakramentalen un: lıturgischen

sıch Von vornhereın bereit, das Leben der Kirche“ un: ihren Auft-
Wıe schon der Bericht der Bischots- Schiedsurteıl, das auf Wounsch auch gaben enthalten. Hıerzu gehöre auch
Ommıssıon VO Aprıil 1968 fest- veröffentlicht werden kann, als Ve1I- „das Recht un diıe Freiheıt, sich

indlich anzunehmen: Dıiıe Beru- außern un angehört werden un:stellte, sollen MIt den Schieds- un
Schlichtungskommissionen Instanzen fung dıe ordentliche birchliche (7e= objektive Informationen über die
geschaften werden, dıie Kontroversen richtsbarkeit. Falls die strıttıige Ma- seelsorgerlichen Ertfordernisse un!

terıe nıcht mehr 1n den Kompetenz- Angelegenheiten der Kırche —‚ZWwıschen Eınzelpersonen un: Or-
ganısatıonen innerhalb der Kırche“ bereich der Schlichtungs- un: Schieds- halten, SOWI1e das Recht 'auf Erzıie-
beilegen oder entscheiden sollen. kommıiıssıon tällt oder talls die Kon- hung un Biıldung, die Freiheit der
„Solche heifßt CDy trahenten VO  3 vornherein die Zu- theologischen Forschung un: Meı-Kontroversen“
„sınd zwıschen Bischöfen verschiede- ständigkeıit dieser remıen ablehnen, nungsäußerung“. Betont werden ter-
1LCT Dıiözesen, zwıschen Bischöfen wırd eın ordentliches Vertahren VOTLT neTr „solche unverletzlichen un! un1-
un iıhren Diözesanen, zwıschen Bı- einem Diözesangericht eingeleitet. versalen Rechte der menschlichen

Persönlichkeıit, w1e das Recht auf denschöten un: Ordensgemeinschaften“ Sollte jedoch eın Urteilsspruch der
entstanden. Da aber die 1mM Kirchen- Schiedskommission VO  - den Parteıen Schutz des eigenen Rufs, der
recht vorgesehenen kirchengericht- als strıttig empfunden werden, Respektierung der eigenen Person,

sıeht das Schema die Einsetzung eınes das echt ZU Handeln nach denliıchen Prozeduren langwierig un:
für diese Zwecke unpraktisch regelrechten Schiedsgerichts (rn Normen des eigenen Gewıiı1ssens un
seıen, ylaubt INAan, daß „das Allge- Da 114  3 der Ansıcht 1St, dafß viele die Wahrung der Privatsphäre. Die
meinwohl 1n vielen Fällen her durch Kontroversen durch Unzulänglıch- Würde der Person, die Grundsätze
wenıger tormelles Vorgehen gefÖör- keiten in der kirchlichen Verwal- der Billigkeit un: die allgemeıne
dert werden könnte“, ohne daß 4 SS und AÄmterstruktur entstehen, Freiheit machen erforderlıch, da{fß
gyenselit1ige Beschuldigungen VOT dıie ze1ıgt das Dokument jene Schwächen keın Glied der Kirche willkürlich der
breite Oftentlichkeit wWer- auf, deren Heilung wesentlich A0 Ausübung irgendeıines Rechtes oder
den muüßten. ADas Bestehen solcher Vermeidung innerkirchlicher Kon- Amtes eraubt wıird“. Damıt würde
Schieds- un! Schlichtungsinstanzen flikte beitragen würde. SO sollen dıe die Berufung auf CAN LO des GIE

1ın solchen Fällen unmöglıch, ın denenwürde dazu dienen, den Parteiıen Kompetenzen kirchlicher Instanzen
ihrem Recht verhelfen, esonders oder Einzelpersonen klarer bestimmt eLiwa Priester aufgrund irgendwelcher
in Kontroversen mıi1ıt der kirchlichen un! sorgfältiger abgegrenzt werden. Kontroversen mMIit ıhrem Diözesan-

ischot o  a ohne vorherige An-Autorität“ (vgl „'The Catholic Re- Kirchliche Verwaltungsorgane sollten
view“, 68) ıhre Richtlinien un Entscheidungs- hörung suspendiert werden ONN-
In dem Bericht der Bischofskommis- maßstäbe often darlegen, die ten Denn sotern sıch „Delikte“
S10N wWwWAar allerdings NUur Zanz all- Konsıistenz ihrer Entscheidungen andelt, die 1m kanonischen echt
gemeın VO  z} Vermittlung („medıa- dokumentieren un einsicht1g Z ‚— nıcht vorgesehen sind, „kann der
t10n“) als „konstruktiver Befrie- chen un gegebenenftalls ıne rechtmäßig kirchliche Obere ohne
dung  CC un VO: Schiedsspruch dn nochmalige Überprüfung ermOg- vorhergehende Strafandrohung

lıchen Die Gründe un: Umständebitration“) als einer verbindlichen nur) dann ine gerechte Strate Vel-

und unwiderruftlichen schiedsrichter- der einzelnen Entscheidung sollten hangen, W CI11I1 N des damıt g..
liıchen Entscheidung nach Anhörung often dargelegt werden. Den Betrof- gebenen Ärgerni1sses nötıg -

scheint“. Und dieses „wenn“ 1St ıneder Argumente der Kontrahenten die fenen oll auch mitgeteıilt werden,
Rede Das VO den Bischöfen gebil- WCNN sich die allgemeinen Entschei- Ermessensirage.
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